
82 der Beilagen zu den ste1).ographischen Protokollen des Nationalrates (V. C.P .). 
, 

Diese, Maßnahme tritt nicht früher in 
Kraft, als sie nicht die Genehmigung des 
Alliierten Rates erhalten hat. 

Regierungsvorlage .. 

Bundesgesetz vom 1946, 
betreffend Regelung, von Fragen der öster­
reichischen Vertragsversicherung (Versiche­

rungsüberlei tungsgesetz). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel1. 

Versicherungswiederaufbaukom:mission und Ver­
sicherungsverrechnungsstelle. 

die Landwirtschaftskammer für Niederöster­
reich und Wien sowie die Arbeiterkammer in 
Wien durch j,e ein Mitglied vertreten sein. Der 
VorsitZimde und die Mitgltieder der Kommission 
werden vom Bundesministerium für Finanzen er­
nannt, das für jedes Mitglied einen Ersatzmann 
bestellen kann. Die Ernennung der drei Kammer­
vertreter ,erfolgt auf Dreiervorschlag der betref­
fenden Kammern. 

(2) Die Bezüge des Vorsitzenden werden vom 
Bundesministef!ium für Finanzen bestimmt. Das 

§ 1. (1) Zum Zwecke der Vorbereitung und der Amt der Mitglieder und Ersatzmänner der Kom­
Durchführung des Wilederaufbaues des 'öster- mission ist ein unbesoldetes Ehrenamt. Die An­
reich ischen Versicherungswesens wird beüm Bun- gehörigen der Kommission können vom Bundes­
desministerium für Finanzen eine Versicherungs- m1l11sterium ,für ,FinanZien jederzeit abberufen 
Wliederaufba~k0mmission (nachstehend kurz 

f d 
wer,den. S,ie sind zur Verschwiegenheit ver-

"Kommission" genannt) gebildet; ern er wir pflichtet. 
eine V1ersidlerungsverrechnungsstelle errichtet. (3) Die Mitglieder der Kommission wählen aus 

(2) Die Kommission berät das Bundesmin~- ihrer Mitte einen erst'en und ei'nen zweiten Stdl­
sterium für Rinanzen bei Behandlung der Frage, vertreter des Vorsitzellden. Die Kommission 
wie das österreidllsdlC Versicherungswesen ange- faßt i:hre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit, bei 
sichts se,iner Vermögenseinbuße infolge des Stimmengleichheit entscheidet die' Stimme des 
Kriieges unter möglichst,er Wahrung erworbener Vors,itzenden. Die KommissionS'etzt ihre Ge­
Ansprüche auf neue Grundlagen übergeleitet schäftsordn'ung selbst fest. 
werden kann. Weiters ist ihr die Vertretung und (4) Alle Versimerungsunternehmungen sind 
Verwaltung der, Versticherungsverrechnungsst,dle geg,enüber der Kommission zur Auskunfter­
gemäß § 3 übertragen. teilung und regeLmäßigen Berichterstattung ver-

(3) Der VersicherungsV1errechnungsstdle ob- pflichtet, soweit es zur Erreichung der Aufgaben 
liegt die Durchführung von Maßnahmen zu einer der Kommission lerforderlich ast. Über allfällige 
gesunden N euordmmg desösterreichischen Ver- Beschwer,deneiner VersicheI1ungsumernehmung 
sicherungswesens, insbesondel'le ,im Wege von' hinsichtlich verlangner Auskünfte entscheidet das 
Vermögensausgleichen zwischen den Versiche-Bundesministerium ,für Finanzen als Versiehe-
rungsunternehmuhgen. rungsaufsichtsbehörde. 

§ 2. (i) Die Kommission :besteht aus einem (5) Die Kommission ;kann zu ihren Sitzungen 
Vorsitzenden \ und zelhn fachkundi.gen Mitglie- Sachverständige, ,für :die gbchfalls Verschwiegen­
dern. In ,der Kommission müssen der Verband heitspflicht gilt, iheranziehen. 

der Versicherungsanstalten österrlCichs durch §. 3. (1) Die Versicherung·sverrechnungsstelle ist 
,,"i er Vorstandsmitglieder, der österreichische eine Einrichtung öftentlichenRechtes mit Rechts­
Gewerkschaftsbund ,durch zwei Funktionäre der persönlichkeit und hat ihren Sitz in Wien. 
Gewerkschaft der Angestellten in der Privat- (2) Sie w:ird von der Kommission vertretlen 
wirtschaft, Sektion Versicherung, weiters 'die und verwaltet; sie nimmt ihre Tätigkeit in dem 
Kammer für Handel, Gewerbe, Industrie, Geld- vom Bundesministerium für ,Finanzen zu besot,im­
und Kreditwesen von Wien Ul);d Niederösterreich, I menden Zeitpun;kte auf. 
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(3) Die Geschäftsführung der Versicherungs­
v,errechnungsstelle oqliegt ihrem Leiter und 
.dessen Stellvertreter nach den Weisungen, der 
Kommission. Die Anstellung' und Entlassung so­
wie ,die Fle'Stsetzung der Bezüge des Leiters, 
seines Stellvertr,eters und der Angestellten der 
Versicherungsverrechnungsstelle e1"folgt durch die 
Kommission, die hierbei an ,die Zustimmung des 
Bundesministeriums 'für FinanZien gebunden ist. 

(4) Die Versicherungsver1"echnungsstelle wird 
nach außen oorch ,den Vorsitzenden der Kom­
mission und im Falle seiner Verhinderung durch 
den ersten, wenn auch dieser verhindert ist, 
durch den zW1e,iten Stellvertreter vertreten. 

(5) Für ,die Versicherungsverrechnungsstelle 
wird rechtsgülti.g von zwei Personen in der Weise 
gezeichnet, daß der Vorsitzende der Kommission 
und der Leiter der Versicherungsv1crrechnungs­
stelle oder ihre Stellvertreter unter die Worte 
.,Die Versicherungsverrechnungsstelle" ihre Dn­
terschriftren setzen, wobei mindestens eine Unter­
schrift vom Vorsi.tzenden der Kommission oder 
seinen Stellvertretern g,eglehen 'werden muß. 

(6) Der Personal- und Sachaufwand der Ver­
sicherungsverrechnungsstelle wird von den in 
Osterreich tätig1en Vertragsversicherungsunter­
nehmungen bestritten. Dasselbe ,gilt für ,die Be­
züge des Vorsitzenden ,der Kommission [§ 2, 
Abs. (2)]. 

(7) Nähere Besümmungen über die Organi­
sation der VersicherungsverrechnungssteIlre und 
über die Deckung des gemäß Abs. (6) zu be­
streitenden Aufwandes können vom Bundes­
ministerium für Finanzen getroffen werden. 

Art i ke I H. 

Vorläufige Regelung der Zahlungen der Ver­
sicherungsunternehmungen aus Versicherungsver­

trägen. 
§ 4. (1) Bis zu einer anders lautenden bundes­

gesetzlichen Regrelung sind nur folgende Za!hlun­
gen der Versicherungsunternehmungen aus Ver-
sicherungsverträgen zugelassen: 

A. In der Krankenversicherung: aUe Versiche­
rungsleistungen ohne Beschränkung. 

B. In der Lebens- und Unfallversicherung: 
a) in ,der Kapitalversicherung je Versiche­

rungsfall 40 v. H. ,der vertragsmäßigen 
Leistul1g, höchst,ens jedoch 5000 S, min­
destens 400 S ,in der Großlebens- und On­
fallver~icherung und mindestens 200 S in 
der Kleinlebensversicherung; ist der ver­
tragsmäßige Anspruch kIreiner' als diese 
Mindestsummen, die vertragsmäßige Lei­
stung. Ob Groß- oder Kleinle!bensversiche­
rung vorliegt, richtet sich nach dem auf­
sichtsbehördlich genehmigten Geschäftsplan; 
im Zweifel entscheidet die Versicherungs­
aufsichtsbehörde. Die da1"l1ach ausZiUzah­
lende Summe erhöht sich in der Lebens-

versicherung 1m Rahmen der vertrags­
mäßigen Leistung noch um ,den Betrag der 
für die betreffende Vetsichrerung seit 1. Jän­
ner 1946 fällig gewordenen und bezahlten 
Prämien. Außer;dem können Leistungen 
nach § 13, Abs. (1), Punkt 1 a, des Schilling­
gesetzeserhracht werden,' wenn di'e dort 
bezeichneten Voraussetzungen für eine 
solche weite1"e Zahlung noch gegeben sind; 

b) Rentenzahlungen aller Art gleichfalls mit 
40 v. H. der vertragsmäßigen Leistung, 
jedoch höchstens 500 S und mindestens 
150 S im Monat j-e Rentenempfänger bei 
dem gleichen Versicherungsunternehmen; 
ist der vertragsmäßige Anspruch klieiner alls 

:diese Mindestsumme, die vertragsmäß~ge 
Leistung; , 

c) Taggelder und Heilungskosten in der Un­
fallversicherung ohne Beschränkung . 

C. In der Schaden'V,ersicherung (Sach~ und 
Vermögenschadenversicherung) : 

a) in der Hagelversicherung: 
Alle Versicherungsleistungen ohne Be­

schränkung; 
b) in den übrigen Versicherungszweigen: 

Je Viers,icherungsfall bis zu 1000 S; dar­
über hinaus können Versicherungsleistungen 
seitens der Vers,icherungsuntlernehmungen 
insoweit ei1bracht wel'den, als die Verwen­
,d~ng ,der Zahlung zur Wiederhers~ellung, 
Ersatzbeschaffung oder ,für andere vertrag­
liche Nebenleistungen, inder Haftpflicht­
versicherung zur Befriedligung des geschä­
digt,en Dritten, ausreichend gesichert er­
scheint. Die Versicherungsunternehmungen 
haben das Vorliegen ~ dies,er Leis~ungsvor­
aussetzungen durch Einsicht in die Zah­
lungsbelege des Versicherungsnehmers oder 
auf andere geeignetJe Weise zu prüfen; 

c) ahne Nachweis der Verwendung der 
Zahlung Jür die unter b ang.eführten 
Zwecke können über 1000 S hinaus Lei­
stungen nach § 13, Abs. (1), Punkt 1 a, und 
his zu 40 v. H. des vertragsmäßigen An­
spruches nach § 13, Abs. (1), Punkt 2, dies 
Schillingg,esetzes erbracht werden, wenn 
die ,dort bezeichneten Voraussetzungen für 
solche weitere Zahlungen gegeben sind; 

d) Leistungen für Schäden, die mit dem 
Kriege unmittrdbar oder mittelbar im Zu­
sammenhange stehen, ·dürfen nicht erbracht 
wel'den. 

(2) Die für einen Versicherungsfall zu er­
bringenden Leistungen dürfen insgesamt, ein­
schließlich der bereits erlbrachten, di'e nach' 
Abs. (1) zulässigen Zahlungen nicht übersteigen. 

(3) Das Bundesministerium für Finanzen ist 
ermächtigt, eine von den Bestimmungen des 
Abs. Cl), B, abweichend,e Regelung hinsichtlich 
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jener Versicherungsstäcke zu treffen, die gemäß I 
den Kundmachungen B. G. BI. Nr. 178/36, 
324/36, 325/36 und 326/36 an die Osterreichische 
Versicherung-A. G. übertragen worden sind; der 
übrige Versicherungs bestand der Gesellschaft 
wird hierdurch nicht betroffen. 

§ 5. Sonstige V ersicherungsleistunglen, ~ns­
besondere Gewirinverteilungen, Rückkäufe, Be­
lehnungen von Versicherungsurkunden oder 
Vor<lJuszahlungen au.f solche, ferner Prämien­
rückvergü.tungen auf Grund gesetzlicher Bestim­
mun~en oder gemäß den allgemeinen Versiche­
rungsbedingungen sind bis auf weiteres unter­
sagt. 

§ 6. (1) Das Bundesministerium ,für Finanzen 
ist ermächtigt, Er1e'ichterungen von den ,Bestim­
mungen der §§ 4 und 5 zugunsten der Versiche­
rungsnehmer durch Verordnung zu verfügen. 

(2) Es ist weiters ermächtigt, im EinzIelfalle auf 
begründetes, vom Verband der Versicherungs­
anstalten Ost,erreichs zu Ibegutachtendes Gesuch 
des Versicherungsnehmers (Bezug'sberechtigten) 
bei Vorliegen besonders berücksichtigungswür­
diger - sozialer oder wirtschaftlicher Umstände 
Zahlungen von weiter gehenden und sonstigen 
Versicherungsleistungen, in der Lebens- und Un~ 
fallversicherung jedoch nur bis zu 40 v. H. des 

I Vertragsanspruches je Anspruchsbeflechtigten, zu-
zulassen. .. 

§ 7. An Staatsangehörige des Deutschen Reiches 
und an Personen, auf di,e § 17 des Verbots­
gesetzes vom 8. Mai 1945, St. G. BI. NI'. 13145, 
Anwendung findet, sind im Rahmen des ver­
tragsmäßigen Anspruches und der Hestimmungen 
des § 4 nur folgende Vers!icherungsleistungen zu­
,lässig: 

a) Leistungen aus der Krankenversicherung; 
b) Leistungen in :der Großlebens- und Unfall­

versicherung bis 400 S, in der Kleinlebens-

3 

versicherung bis 200 S je Versicherungsfall, 
in ,der Lebensversicherung zuzüglich der 
seit 1. ]änn1cr 1946 fäHig gewolidenen ,und 
bezahlten Prämien; 

/ " 

c) RentenzahltUngen aller Art bis zu 150 S im 
Monat; 

d) Taggelder und Heilungskosten inderUn­
faUversicherung; 

e) Leistungen in ,der Hagelver,sicherung voll, 
, in der sonstigen Schadenversicherung bis 
zu 1000 S je Versicherungshll, soflern nicht 
das Bundesministerium für Finanzen zur 
Wahrung wichtiger volkswirtschaftlicher 
Interessen im Einzdfalle emehöhere 
Leistung gestattet; 

f) Leistungen in Anwendung des § 13, 
Abs. (1), Punkt la" des Schillinggesetzes. 

§ 8. Die VersicherungsUntiernehmungen sind . 
in allen Fällen, in denen hÖlhere als die nach § 7 
zulässigen B,eträge bezahlt werden sollen, ver­
pflichtet, eine eidesstättige Erklärung darüber 
zu verlangen, ',daß der Anspruchslberechtigte nicht 
dem dort bezeichneten Personenkreise angehört. 

§ 9. pie auf Grund dieses Bundesgese~zes vor­
läufig ul1Jberichtigt bleibenden Ansprüche sind 
his zu einer bundesgesetzlichen Neuregelung 
nicht zu verZlinslen. 

Art i k cl III. 

Änderung des Schillinggesetzes. 

§ 10. Di1eBestimmung,en des.§ 13, Abs. (2), des 
Schillinggesetzes vom 30. November 1945, St. G. 
BI. Nr. 231/45, treten außer Kraft. 

Artikel IV. 

Schlußbestimmungen. 

§ 11. Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist das BundesministerilUm für Finanzen 
betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Die österreichische Versicherungswirtschaft 
hat durch den Krieg und seine Aus'wirkungen 
schwere Einbußen erlitten. Die Kriegsereignisse 
haben das Ausmaß der Versicherungszahlungen, 
insbesondere in der Lebensversicherung zufolge 
übernahme der Kriegsgefahr (gegen unzurei­
chende Sonderlbeiträge), erheblich' erhöht. Diese 
Belastungen hä tten die österreichischen Ver­
sicherungsunternehmungen, die ausnahmslos ihre 
Verbindlichkeiten voll bedeclu hatten, trotz 
gewisser Erschwerunge'n aus der unvermeidlichen 
Geschäftsschrumpfung wohl" bald überwinden 
können, wenn nicht schwere Verluste an den 
Vermögens werten eingetreten wären. So wurde 
der Wert des Hausbesitzes der Gesellschaften 
durch, Zerstörung' oder Beschädigung und aus 
den gleichen Gründen auch die Sicherheit der 
Hypotheken erheblich beeiryträchtigt. Von aus­
schlaggebender 'Bedeutung ist aber, daß die Ver~ 
sicherungsgesellschaftJen nidlt nur im Jahre 1938 
ihre österreichischen Staatspapiere in Reichs-

, anleihen umtauschen, sondern auch den Groß­
teil ihrer seither angesammelten Mittel in 
soldIen Reichswerten anlegen mußten, deren 
Schid~sal ,derzeit noch völlig ungewiß ist. 

Diese Notlage wird in der Schadenver­
sicherung leichter überwunden werden können 
als in der Lebensvers;cherung, die in Form ihrer 
Prämienreserven bedeutende Sparkapitalien ver­
waltet. 

Das vorliegende Versid1erungsüherleitungs­
gesetz soll nun den ersten Schritt zu einer 
volkswirtschaftlich gesunden Neuregelung des 
V ertragsversidlerungswesens darstellen. Eine ab­
schließende Regelung, welche diese schwierigen 
Fragen unter ,bestmöglicher Wahrung erwor­
bener Versicherungs ansprüche [§ 1, Abs. (2), des 
Gesetzes] lösen soll, ist im gegenwärtigen ,Zeit­
punkte noch nicht möglich. Erst müssen die all­
gemeinen I Wirtschafts- und Währungsverhält~ 
nisse österreichs auf simeren Grundlagen 'ruhen, 
ehe auf dem Gebiete der Vertragsvenicherung 
Maßnahmen getroffen werden können, die sich 
als dauerhaft erweisen. 

Da es. noch geraume Zeit erfordern wird, bis 
diese Voraussetzungen gegeben sein werden, ist 
eine vorläufige Zwischenregelung unvermeidlich 
geworden. Das Schillinggesetz hat im Hinbli~ 
auf diese unbedingt notwendige Neuregelung 
der österreichischen Vertragsversicherung in 
§ 13, Abs. (2), vor,erst nur vorgesehen, daß 
- abgesehen von der Krankenversicherung und 
der Rentenversicherung (die keine einmalige 
Leistung darstellt) - bloß für dile dringendsten 
Zahlungen, die im § 13, Abs. (1), aufgezählt 
sind, bescheidene Leistungen erbracht werden 
dürfen. 

. Das Gesetz gliedert sich in zwei Hauptab-' 
sdmitte, die in den Artikeln I und II behandelt 
werden. Artikel III' setzt die nunmehr über­
holten Bestimmungen des Schillinggesetzes außer 
Kraft und Artikel IV betraut das Bundes­
ministerium für Finanzen mit der Vollziehung 
des Gesetzes. 

Artikel I sieht die Schaffung einer Ver­
simeruagswiederaufbaukömmission und emer 
Versicherungsverremnungsstelle vor. Die im 
Rahmen des Bundesministeriums für Finanzen 
ausgeübte Versicherungsaufsicht kann die um­
fangreichen Aufgaben, welche ihr durch die 
Neuordnung des. Versiche'fungswesens zufallen 
und durd1 ein künftiges Wiederaufbaugesetz 
geregelt werden sollen, nicht ohne entsprechende 
Beihilfe bewältigen. Die beiden neu zu schaffen­
den Stellen sind nici1t erst dann notwendig, 
wenn das genannte Versicherungswiederaufbau­
gesetz in Kraft getreten sein wird, sondern 
müssen schon vorher umfassende Vorarbeiten 
leisten. Denn der Erfolg des künftigen Wieder­
aufbaugesetzes wäre, von vornherein in Frage 
gestellt, wenn bei seinem Inkrafttreten nid1t 
alle Vorbereitungen planmäßig smon getroffen 
wären und die beiden Stellen, die mit der Vor­
bereitung und Durchführung der Bestimmungen 
des Gesetzes betraut sein werden, erst dann 
gelbiidet werden müßten. Darum ist ihre Schaffung 
sdIon im vorliegenden Gesetz vorgesehen, das 
derzeit bloß ein Programm 'aufstellen kann, 
während die näheren endgültigen Aufgaben im 
einzelnen erst im Versimerungswiederaufbau. 
gesetz umsd1rieben werden sollen. 

Die aus Fachleuten zu bildende Kommission, 
deren Aufgaben in § 1, Abs. (2), des Gesetzes 
umsdlrieben sind, soll die Versicherungs auf­
sichtsbehörde beratend unterstützen und eine 
Verrechnungsstelle die Maßnahmen durchfüh­
ren [§ 1, Abs. (3)], die si,ch ;für sie aus einem 
künftig,en Versicherungswi1e;deraufbaugesetz er­
geben werden. ' 

In der Kommission sollen die berufenen Ver­
treter der' Versicherungsunternehmungen (Ver­
band) und der Angestellten (Gewerkschafts­
bund) angemessen vertreten sein; die Beiziehung 
weiterer Fachleute, insbesondere von Versicher­
tenv'ertretern auf Vorschlag der Kammern, !ist 
vorgesehen. Als Vorsitzender ist eine in Wirt­
schaftsfragen erfahre'ne Persönlichkeit in Aus-, 
sicht g,enommen, die, über Iden IJ,1teressenten 
stehend, eine allseitsbefriedigende Arhleit der 
Kommission verbürgen soll. , 

Ders~lbe Vorsitzende der Kommission leitet 
auch die Versicherungsverrechnungsstelle, die im 
übrigen mit dem erforderlichen ,Personal aus­
gestattet werden muß. Sämtliche Kosten, die 
durd1 die Schaffung der heiden Organe ent-
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stehen, trägt die österreichische VersiCherung; 
sie belasten also nicht die Staatsfinanzen. 

Zunächst wird die Kommission den Ver­
mögensstand und die Verbindlichkeiten der in 
Osterreich tätigen Versicherungsuntemehmun­
gen erheben und die Ergebnisse gesammelt' der 
Versicherungs aufsichts behörde vorlegen müssen, 
die daraus die Grundlage für die endgültige 
Neuordnung des Vertragsversicherungswesens 
gewinnen soll. Diese Neuordnung soll dann 
durCh das schon ,erwähnte Versicherungs wie­
deraufbaugesetz erfolgen. Durch dieses sollen 
vor allem die Versicherungsleistungen und die 
Beiträge dem Sanierungs erfordernis angepaßt 
und auf eine gesunde, für die Versicherten trag­
bare Grundlage gestellt werden. Dann sollen 
verbleibende. Fehlbeträge in der Bedeckung der 
Verbindlichkeiten zwischen den Gesellschaften 
durch Einräumung von Buchforderungen gegen 
die Versicherungsverrechnungsstelle ausgeglichen 
werden; gedacht ist daran, daß die als Deckungs­
werte geltenden Buchforderungen planmäßig 
innerhalb einer Roeihe von Jahren geülgt wer­
den, wobei jede Gesellschaft daran interessiert 
werden soll, sich durch rationelle Betriebs­
führung zusätzliche Mittel zu schaffen, um die 
Tilgungsdauer ,abzukürzen, Denn erst nach Til­
gung der sie belastenden Buchforderung soll es 
einer Gesellschaftgesta:ttet sein, Gewinne an die 
Versicherten und Dividenden an die Aktionäre 
auszuzahlen. 

Artikel nhestimmt das Ausmaß der Zahlun­
gen, die von den Versicherungsunternehmungen 
vorläufig, bis zum Erscheinen des Versicherungs­
wiederaufhaugesetzes, geleistet werden dürfen. 

, Die Versicherungsunternehmungen können der-
'zeit die Versicherungsleistungen nicht voll 

erbringen. Das Ausmaß der ihnen derzeit mög­
lichen Zahlungen richtet sich nach ihren flüssi­
gen Mitteln. Nun sind aber ihre früheren Bar­
mittel zufolge des Schillinggesetzes nur mehr 
zu 40 v. H. verfügbar. Daneben können weitere 
Barmittel nur aus den künft1igen, in ihrer Höhe 
noch ungewissen Prämieneinnahmen fließen. 
Eine Veräußerung der vorhandenen Anlagewerte, 
soweit dies überhaupt derzeit möglich wäre, 
könnte unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
nur mit erheblichen Verlusten erfolgen; sie 
würde einen unzulässigen Substanzverlust be­
deuten. 

Die in Osterreich tätigen Versicherungsunter­
nehmungen sind, wie die gewissenhafte Prüfung 
ihrer derzeitigen Leistungsfähigkeit ergeben hat, 
in der Lage, die im Gesetz vorgesehenen Lei-. 
stungen nach menschlicher Voraussicht zu 
·erbringen. Dies gilt für sämtliche Unternehmun­
gen mit Ausnahme der Osterreichischen Ver­
sicherung-Aktiengesellschaft in Wien (OVAG.), 
bei der hinsichtlich der Versicherungsbestände, 
die sie bei ihret: Gründung zu übernehmen hatte 
(Phönix, Janus, Pensionsverein und Rentenan-
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stalt), ganz besondere Verhältnisse vorliegen, 
denen WIe auch seinerzeit bei der Phönixge­
setzgebung erfolgreich nur durch eine noch 
weiter gehende Kürzung ihrer Leistungen Rech­
nung getragen werden kann. Darum gibt das 
Gesetz in § 4, Abs. (3), dem Bundesrriinisterium 
für Finanzen die Ermächtigung, für diese Ver­
sicherungsbestände abweichende Verfügungen zu 
treffen, die mpglichst gleichzeitig mit der Kund­
machung des Gesetzes ergehen sollen. 

Bei der Festsetzung der Leistungsbeschrän­
kungen im vorliegenden Gesetz wurde im weit­
gehenden Maße sozialen Erwägungen Raum 
gegeben. Versicherungsleistungen, die zu einer. 
bescheidenen' Lebensführung und für volkswirt­
schalftliche wichtige Zwecke unbedingt erforder­
lich sind, werden voll oder nUr mit geringen 
Einschränkungen erfüllt. So werden die Leistun­
gen der Krankenversicherung und· die Tag­
gelder und Heilungskosten der Unfallversiche­
rung voll erbracht, um die schnelle Wiederher­
stellung der Gesundheit und Arbeitskraft zu 
gewährIeisten. Das gleiche gilt für ,die Hagel­
versicherung, damit der Landwirt seinen Auf­
gaben in der Ernährungswirtschaft voll nach­
kommen kann. Auch in der übrigen Schadens­
versicherung können Leistungen soweit erbracht 
werden, als, sie zur Wiederherstellung des 
geschädigten Gutes erforderlich sind; denn die 
Produktionskraft . der Wirtschaft soll unge­
schmälert erhalten bleiben. In der' Lebens- und 
Unfallversicherung auf Kapitalsleistungen sowie 
in der Rentenversicherung sind Mindestbeträge 
vorgesehen, damit insbesondere in der Renten~ 
versicherung ein Mindestunterhalt gesichert ist. 
Auch sind in allen Versicherungszweigen, für 
welche das Gesetz Leistungsbeschränkungen fest­
setzt, die in § 13, Abs. (1), Punkt 1 a, des 
Schillinggesetzes vorgesehenen Alimentations­
leistungen (bis zu 150 S im Monat), in der 
Schadenversicherung auch die in § 13, Abs. (1), 
Punkt 2, des Schillinggesetzes vorgesehenen 
Leistungen, insbesondere zur Ermöglichung von 
Lohnza<hlungen, gestattet worden. Um immer 
noch mögliche Härten im Einzelfall nach sozia­
len und wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus­
gleichen zu können, räumt § 6, Abs. (2), des 
Gesetzes dem Bundesministerium für .Finanzen 
das Recht ein, weiter gehende Leistungen zuzu­
lassen (zum Beispiel können auf diese Weise 
Iberücksichtigungswürdige Pfandgläubiger befrie­
digt werden). 

Im übrigen sind in der Personenversicherung 
die zulässigen Zahlungen dem Schilliriggesetz in 
der Weise angepaßt, daß - w;ie von Einlagen 
bei Kreditinstituten - 40 v. H. der fälligen Ver­
sicherungsleistungen ausgezahlt werderf .. 

Die Begrenzung der Leistungen auf 5000 S 
in der Leben's- und Unfallversicherung (auf 
500 S in der Rentenversicherung) sowie das Ver­
bot von Zahlungen, die nicht dem unmittelbaren 
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Versicherul1gszweck dienen (§ 5 des Gesetzes), 
erscheinen überdies derzeit aus währungspoliti­
schen Gründen geboten. Doch können auch hier 
gemäß § 6, Abs. (2), in Einzelfällen bei sozialem 
oder wirtschaftlichem Bedarf Zahlungen gestattet 
werden. 

Das Verbot der Zahlung VOn Kriegsschäden 
in der Schadenversicherung trifft praktisch 
eigentlich nur die Transportversicherung. In 
den anderen Schad'enversicherungszweigen war 
das Kriegsrisiko yersicherungsbedingungsgemäß 
ohnedies ausgeschlossen. 

Wenn' sich, ehe das Ver&icherungswiederauf­
baugesetz erlassen werden kann, die Verhältnisse 
in der Versicherungswirtschaft soweit bessern 
sollten, daß wciter g.eheri,de ue,j.stungen für die 
Versicherungsunternehmungen tragbar erschei­
nen, soll ,das Bundesministerium für Fi,nanzen 

, 

nach § 6, Abs. (1), die MÖglichkeit haben, im 
Verordnungswege Erleichterungen zu verfügen. 
So könnten etwa, wenn künftige Erfahrungen 
di~s rechtfertigen, Belehnungen von Versiche­
rungen zwecks Zahlung fälliger Prämien zuge­
lassenw~~den. 

FUr Angehörige des Deutschen Reiches und 
Personen, auf die § 17 des Verbotsgesetzes 
Anwendung findet, sind ebe1?-so wie nach § 17 
des Schillinggesetzes nur geringere Leistungen 
zulässig (§ 7), die im wesentlichen den f;üher 
dargestellten MiIl!destleistungen entsprech,en. 'Nur 
in der Schadenversicherung sollen im Einzelfalle 
auch höhere Leistungen möglich sein, wenn der 
Versicherte zwar dem obigen Personenkreis 
angehört, die Wiederherstellung des versicherte!, 
Gegenstandes aber im zwingenden IntJeresse der 
österreichischen Wirtschaft liegt. 
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